
koalition bedeuteten eine Konkretisierung 
und Weiterentwicklung der allgemeinen 
Normen des Völkerrechts sowie deren An
wendung auf Deutschland. Ihre Verbind
lichkeit geht aus Art. 107 der Charta der Ver
einten Nationen16 eindeutig hervor.

Entsprechend dem internationalistischen 
Wesen ihrer Gesamtpolitik und getreu ihren 
Verpflichtungen als alliierte Hauptsieger
macht leistete die Sowjetunion den deut
schen Antifaschisten eine unschätzbare poli
tische und materielle Hilfe bei der Lösung 
der herangereiften Aufgaben. Ihre militäri
sche Präsenz bedeutete zugleich einen wirk
samen Schutz gegen Versuche, das Werk der 
gesellschaftlichen Umgestaltung aufzuhalten 
und rückgängig zu machen.

Die Chance des Neubeginns konnte nur 
wahrgenommen werden, indem die Frage 
nach der Volkssouveränität im Marxschen 
Sinne beantwortet wurde, nämlich als tat
sächliche politisch-ökonomische Herrschaft 
jener gesellschaftlichen Kräfte, die fähig 
sind, die Aufgaben der betreffenden revolu
tionären Etappe zu lösen.17 Das waren un
ter den gegebenen Verhältnissen breite 
Schichten des Volkes, die objektiv ein In
teresse an einer antifaschistisch-demokrati
schen Ordnung hatten. Davon ging die Par
tei der Arbeiterklasse in ihrer Bündnispoli
tik aus; sie schuf systematisch die subjekti
ven Bedingungen für eine breite antifaschi
stisch-demokratische Front, an deren Spitze 
von Anbeginn die Arbeiterklasse stand.

Diese zu lösenden Aufgaben verlangten 
eine intensive Auseinandersetzung mit Un
klarheiten, die in großen Bevölkerungskrei
sen, selbst in beträchtlichen Teilen der Ar
beiterklasse, in bezug auf die Überwindung 
des Faschismus und die erforderlichen ge
sellschaftlichen Schritte herrschten. Das vor
dringlich zu klärende Problem war das der 
Hegemonie und damit des Charakters der 
zu schaffenden Macht. Es verband sich mit 
der Alternative, mit antiimperialistischen 
und antifaschistischen Maßnahmen die 
Übergangsperiode vom Kapitalismus zum 
Sozialismus einzuleiten oder zu einer bür
gerlich-demokratischen Ordnung zurückzu
kehren, wie sie etwa während der Weimarer 
Republik bestanden hatte. Das in den 
Hauptdokumenten der Antihitlerkoalition 
ausdrücklich anerkannte Selbstbestimmungs
recht des deutschen Volkes konnte nur dann

in einer progressiven und dem Friedens
bedürfnis auch der anderen europäischen 
Völker dienenden Weise verwirklicht wer
den, wenn sich die Werktätigen politisch, 
ökonomisch und ideologisch aus der Bin
dung an die imperialistische Bourgeoisie be
freiten. Es kam mithin darauf an, die zu er
richtende demokratische Ordnung als Sou
veränität des Volkes, als antifaschistisch
demokratische Machtausübung bewußt zu 
machen und praktisch hervorzubringen. Des
halb wandten sich die revolutionären Kräfte 
gegen alle Versuche, die Demokratie auf 
eine formelle, nur juristische Seite, auf die 
Statuierung von Rechten für das Volk zu 
reduzieren. Sie gewannen die Einsicht, daß 
es auf die Begründung solcher gesellschaft
licher Verhältnisse ankam, unter denen die 
Souveränität des Volkes tatsächlich ausgeübt 
werden konnte.

2.3.2.
Beginn des Aufbaus neuer Staatsorgane 
und der Entstehung des antifaschistisch- 
demokratischen Staatsrechts
Es ist eine Eigenheit jeder gesellschaftlichen 
Entwicklungsphase, die durch die Hegemo
nie der Arbeiterklasse gekennzeichnet ist, 
daß an ihrem Beginn eine Änderung der 
politischen Machtverhältnisse, die Begrün
dung der politischen Macht der Arbeiter
klasse bzw. der von ihr geführten gesell
schaftlichen Kräfte steht. In bezug auf das 
Recht bedeutet dies zunächst den Umbruch 
auf dem Gebiet des Staatsrechts und die 
Schaffung wesentlicher Elemente einer 
neuen staatsrechtlichen Ordnung. Dabei 
sind in der Regel drei Gesichtspunkte cha
rakteristisch :
— die Deklaration neuer Machtverhältnisse, 

der politischen und sozialen Ziele sowie 
der sozialen Basis der revolutionären 
Macht;

— die juristische Verankerung der bereits 
durchgesetzten Organisationsformen der 
neuen Macht (institutioneller Aspekt) ;

— die rechtliche Fixierung iwesentlicher 
Grundsätze für den Aufbau |und die Ar
beitsweise der neuen Staatsmacht.

16 Vgl. a. a. O., S. 122.
17 Vgl. insbes. die Marxsche Behandlung des 

Problems der Volkssouveränität in der „Kri
tik des Gothaer Programms" (K. Marx/ F. En
gels, Werke, Bd. 19, Berlin 1962, S. 27, 29).
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